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Antrag

 Initiator*innen: Stephan Wisotzki (KV Lübeck)

 Titel: Ä2 zu S8: Satzungsänderung: Verwendung

einfacher/ Leichter Sprache bei Anträgen und

schriftlichen Bewerbungen zum

Landesparteitag.

Antragstext

Von Zeile 2 bis 8:

Der Landesparteitag möge beschließen: Die, die Satzung von Bündnis 90/Die Grünen

Schleswig-Holstein wie folgt unter §7 Absatz 8 zu ergänzten: " Anträge und schriftliche

Bewerbungen zum Landesparteitag sollen zusätzlich zum Originaltext einein einer

Version in einfacher / Leichter Sprache eingereichtverfügbar gemacht werden. Diese

Version sollte die wesentlichen Inhalte und Ziele des Antrags oder der schriftlichen

Bewerbung verständlich darstellen. Die Geschäftsstelle stellt Leitlinien und

Hilfestellungen zur Erstellung von Texten in einfacher Sprache zur Verfügung. Bei

Anträgen, die ohne eine Version in einfacher / leichter Sprache eingereicht werden wird

diese durch den Landesverband / die Landesgeschäftsstelle erstellt."

Begründung
Einfache Version der Begründung (mit KI-Unterstützung generiert):

Anträge sollen für alle leicht zu verstehen sein.

Das ist ein guter Wunsch.

Aber:

Man kann den Inhalt dann nur ungefähr verstehen.

Seite 1 / 3



Für eine genaue Diskussion reicht das nicht.

Wenn Menschen einen Antrag schreiben, machen sie das oft in ihrer Freizeit.

Das ist viel Arbeit.

Die Themen sind oft schwer.

Wenn man diese Menschen zwingt, noch eine einfache Version zu schreiben, ist

das nicht gut.

Dann kann Folgendes passieren:

Manche schreiben keinen Antrag mehr.

Manche schreiben einfache Versionen, die nicht richtig sind.

Manche benutzen eine KI (Künstliche Intelligenz).

Dann kann der Text schlechter werden.

Wenn wir wollen, dass es zu jedem Antrag auch eine einfache Version gibt,

dann ist das eine Aufgabe für die Organisation selbst.

Das darf nicht die Aufgabe von einzelnen Personen sein.

Nicht so einfache Version:

Den Wunsch, Anträge allen einfach verständlich zu machen kann ich gut verstehen.

Ob dieser Antrag dazu führt ein tatsächliches, inhaltliches Verständnis zu

ermöglichen halte ich für mehr als fragwürdig. Texte in einfacher Sprache können

nur ein grobes Gefühl für den Inhalt von Anträgen vermitteln und ermöglichen keine

inhaltliche, qualifizierte Diskussion. Trotzdem möchte ich diesem Wunsch nicht

entgegenstehen.

Wenn Antragsteller:innen keine Version in einfacher Sprache einstellen geschieht

das nicht aus Bosheit oder Ignoranz.

Antragsteller:innen erarbeiten Anträge zum größten Teil in ihrer knappen Freizeit.

Das ist ein einormer Aufwand. Die Inhalte und ihre Konsequenzen sind teilweise

hochkomplex.

Menschen hier dazu zu zwingen auch noch eine Version in einfacher oder leichter

Sprache zu erstellen ist vollkommen kontraproduktiv und führt nur dazu, dass

Anträge entweder gar nicht eingereicht werden, mit "Versionen in einfacher

Sprache", die schlicht gar nicht mehr geeinget sind den Sachverhalt annähernd

sinnvoll darzustellen oder mit oder ohne Kennzeichnung auf KI zurückgegriffen wird,

mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Qualität.

Wenn wir also wünschen, dass für jeden Antrag auch eine Version in einfacher

Sprache zur Verfügung stehen soll, dann muss das durch unsere zentralen

Strukturen gewährleistet werden und kann nicht die Aufgabe einzelner
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Antragsteller:innen sein.

Unterstützer*innen
Marilla Meier (KV Lübeck), Annegret Kranz-Kniesel (KV Lübeck), Helmut Müller-Lornsen

(KV Lübeck), Steffen Regis (KV Kiel), Sebastian Büttner (KV Lübeck), Friederike Lünne

(KV Lübeck), Dennis Stüber (KV Rendsburg-Eckernförde), Lorenz Mayer (KV Segeberg)
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